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EGI Euro Grundinvest Fonds: Aus München nichts Neues 

 
 Sven Donhuysen hält Zusage nicht ein 
 EGI-Fonds Anleger nicht rechtzeitig informiert 
 Kippt damit die Sanierung der EGI-Fonds? 

 

Die Informationsveranstaltung am 21.02.2017 in München sollte Anlegern Klarheit verschaffen. 

Viele Fragen blieben offen und die fehlenden Antworten sollten den Anlegern rechtzeitig vor dem 

28.02.2017 mit dem Protokoll zugesandt werden. Am 28.02.2017 ist Abgabeschluss für die Ab-

stimmbögen der EGI-Fonds 15, 18, 20. Bis einschließlich 27.02.2017 tappen EGI-Fonds Anleger 

noch immer im Dunkeln – es fehlen Protokoll und Antworten. Am 07.03.2017 ist Einsendeschluss 

für die EGI-Fonds 17 Anleger. 

 
Die rund 150 bei der Informationsveranstaltung anwesenden EGI-Fonds Anleger wurden mit weni-
gen dürftigen Fakten abgespeist. Da eine Reihe von Fragen, die gestellt wurden, weder vom EGI-
Fonds Management noch von deren Beratern präsent beantwortet werden konnten, erfolgte die 
Zusage von Sven Donhuysen und seinen Beratern, die Antworten noch so zeitnah an alle Anleger 
zuzusenden, dass die Fakten mit in den Entscheidungsprozess der EGI-Fonds Anleger einfließen 
können. Die Antworten sollten zusammen mit einem Protokoll den EGI-Fonds Anlegern rechtzeitig 
– selbst unter Berücksichtigung der Karnevalsfeiertage – zugesandt werden. 
 
Stellungnahme der Kanzlei Göddecke Rechtsanwälte 
 
Wer Vertrauen zurück gewinnen will, muss offen mit den Tatsachen umgehen, selbst wenn sie 
möglicherweise unliebsam sein sollten. Herr Donhuysen und sein Beraterteam um die KRG haben 
sich mit ihrem erneuten Schweigen nicht nur keine Lorbeeren verdient, sondern vielmehr alles da-
für getan, dass Vertrauen nicht weiter wachsen kann. Wie sich das auf den Abstimmprozess aus-
wirkt, ist noch unklar. Es würde aber nicht wundern, wenn die NEIN-Quote bei den Abstimmungen 
in der Folge steigen würde. 
 
Quelle: eigener Bericht 

28. Februar 2017 (Rechtsanwalt Hartmut Göddecke) 
Tel.: 02241/1733-20 

 
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  
 
Euro Grundinvest-Fonds: Anlegergelder in Not 
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/projekte/projekte_e/EuroGrundinvest_Fonds_Anlegergelder_in_Not_Insolvenz_Persoenliche_Haftung.shtml?navid=3  

 
EGI Euro Grundinvest Fonds: Im Süden wenig Neues (viele Fragen – kaum Antworten) 
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_e/EGI_Euro_Grundinvest_Fonds_Informationsveranstaltung_Gesellschafterversammlung.shtml?navid=2&r=1  
 

EGI Euro Grundinvest Fonds: Kriegen EGI-Fonds Anleger zu Karneval einen Neuanfang oder nur 
„alte Kamellen“?  
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-
rechtinfo/archiv/texte_e/EGI_Euro_Grundinvest_Fonds_Kriegen_EGI_Fonds_Anleger_zu_Karneval_einen_Neuanfang_oder_nur_alte_Kamel len.shtml?navid=2  
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